
 

Steuerabschluss 2019 
 

 
 
Die Abteilung Finanzen präsentiert folgenden Steuerabschluss für das Jahr 2019: 
 
 Rechnung 2019 Budget 2019 
   
Wertberichtigung auf Forderungen 
Abschreibungen 

Fr. 9'781.00 
Fr. -20'511.00 

Fr. 0.00 
Fr. - 25'000.00 

Eingang abgeschr. Forderungen Fr. 18'359.25 Fr. 6'500.00 
Nachträge aus den Vorjahren Fr. 709'276.35 Fr. 400'000.00 
Pauschale Steueranrechnung Fr. -6'692.55 Fr. -7’000.00 
Soll-Betrag Rechnungsjahr Fr. 6'578'920.60 Fr. 6'155'000.00 
   
Einkommen- u. Vermögenssteuern Fr. 7'289'133.65 Fr. 6'529'500.00 
   
Quellensteuern Fr. 83'739.95 Fr. 110'000.00 
Aktiensteuern Fr. 290'017.35 Fr. 150'000.00 
   
Total Gemeindesteuern  Fr. 7'662'890.95 Fr. 6'789'500.00 

 
Abschreibungen auf Sondersteuern Fr. 0.00 Fr. 0.00 
Nachsteuern und Bussen Fr. 8'710.60 Fr. 15'000.00 
Grundstückgewinnsteuern Fr. 105'970.50 Fr. 60'000.00 
Erbschafts- und Schenkungssteuern 
Hundesteuern 

Fr. 51'624.80 
Fr. 15'520.00 
 

Fr. 0.00 
Fr. 13'500.00 
 

Total Sondersteuern  Fr. 181'825.90 Fr. 88'500.00 
   
Gesamtsteuerertrag Fr. 7'844'716.85 Fr. 6'878'000.00 

 
Im Budget 2019 waren in allen Steuerkategorien Nettoeinnahmen von insgesamt 
Fr. 6'878'000.00 vorgesehen. Die Rechnung 2019 weist mit Fr. 7'844'716.85 einen Anstieg 
beim Gesamtsteuerertrag aus. Damit liegt der effektive Steuerertrag 2019 um Fr. 966'716.85 
oder um rund 12.32 % über dem Budgetbetrag. 
 
Höhere Erträge waren insbesondere bei den Einkommens- und Vermögenssteuern natürli-
cher Personen aus dem aktuellen sowie aus den Vorjahren zu verzeichnen. In den Vorjahren 
konnte für das Jahr 2019 Mehreinnahmen von Fr. 309'276.35 verzeichnet werden. Die Soll-
stellungen für das Rechnungsjahr liegen um Fr. 423'920.60 über den Erwartungen. Die Ge-
winn- und Kapitalsteuern der juristischen Personen liegen um Fr. 140'017.35 über dem 
Budget. 
 
Gründe für die Mehrerträge der Einkommens- und Vermögenssteuern natürlicher Personen 
sind vereinzelte Einwohner mit erhöhten Einkommen, welche aufgrund der Vorjahre zu tief 
sollgestellt wurden. 
 
Auf zu spät bezahlten Steuern wurden Fr. 11'450.95 (Vorjahr Fr. 10'434.20) an Verzugszin-
sen eingenommen. An Vergütungszinsen wurden Fr. 4'030.80 gewährt (Vorjahr 
Fr. 2'128.75). Der Vergütungszinssatz wurde wie bereits im Vorjahr auf 0.1% belassen. 
 
Mit den im Rechnungsjahr 2019 eingeführten Gebühren (für Mahnungen, Betreibungen im 
Bezugsverfahren und Mahnungen für nicht rechtzeitig eingereichte Steuererklärungen) wur-
den Fr. 2'097.40, Anteil Gemeinde, eingenommen.  



 
Der Steuerausstand (= fakturiert, aber noch nicht bezahlt) per 31. Dezember 2019 Anteil Ge-
meindesteuern beträgt Fr. 350'659.55 oder 4.88% der Sollstellung (2018: 7.93%, 2017: 
12.71%).  
 
Bussen im Steuerwesen 
 
Gemäss § 253 Abs. 2 des Steuergesetzes fällt die Hälfte der vom Kantonalen Steueramt ver-
fügten Ordnungsbussen (infolge Nichtabgabe der Steuererklärung) den Gemeinden zu. Für 
das Rechnungsjahr 2019 belaufen sich die vereinnahmten Bussen auf Fr. 18'583.70, wovon 
die Gemeinde Fr. 9'291.90 erhält. 
 
 


